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Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie

DEFINITION DER PSD2
Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie (Payment Services Directive 2, kurz PSD2) zielt darauf ab, den Wettbewerb, 
die Innovation und die Transparenz auf den Zahlungsverkehrsmärkten in der Europäischen Union (EU) und im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit der Online-Zahlungen und des 
Kontozugangs zu erhöhen.

NEUE DIENSTLEISTUNGEN
Im Juli 2018 wurde die PSD2 in Luxemburg umgesetzt. Die entsprechenden Änderungen sollen es Kunden 
europaweit ermöglichen, von der Standardisierung der Zahlungsdienstleistungen zu profitieren. Außerdem zielen 
sie darauf ab, die Wettbewerbsbedingungen für Drittanbieter von neuen, innovativen Zahlungsdienstleistungen zu 
definieren. 

GENEHMIGUNG
Vor diesem Hintergrund erhalten alle Kunden von Bank Julius Baer Europe die Möglichkeit, sich selbst zu 
authentifizieren und Drittanbietern, die von nationalstaatlichen Behörden aus Europa reguliert sind, eine 90 Tage 
gültige Genehmigung zu erteilen. Nach Ablauf dieses 90-Tage-Zeitraums ist dann eine neue starke 
Authentifizierung erforderlich. 

DRITTANBIETER
Bei diesen Drittanbietern kann es sich entweder um Kontoinformationsdienstleister (AISP) oder um 
Zahlungsauslösedienstleister (PISP) handeln. Sie werden in die Lage versetzt, zur Konsolidierung von 
Kontoinformationen auf Kundenkonten zuzugreifen (unterstützt) oder von diesen Konten Zahlungen im Namen des 
Kunden zu tätigen (derzeit nicht unterstützt). Bitte beachten Sie auch die nachfolgende grafische Darstellung des 
Prozessablaufs für Kunden («Customer Journey») im Bereich der Kontoinformationsdienste. 

Wichtige Informationen im Überblick 
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Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie in Kürze
Ausblick

Wir legen großen Wert auf die Geheimhaltung Ihrer Informationen und die Sicherheit Ihrer Konten. Deshalb wird 
Bank Julius Baer Europe S.A. ein Authentifizierungs- und Sicherheitsniveau sicherstellen, das denselben 
Qualitätsstandards wie jene Online-Dienstleistungen genügt, welche die Kunden bereits kennen und denen sie 
vertrauen.

Bank Julius Baer Europe S.A. wird in keiner Vertragsbeziehung zu den Drittanbietern stehen. 

EUROPÄISCHE INFORMATIONSBROSCHÜRE
Weitere Informationen über die PSD2, unsere Pflichten und Ihre Rechte finden Sie im Factsheet der Europäischen 
Kommission unter dem nachfolgenden Link: 

europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5793_en.pdf

Außerdem steht Ihnen Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung, um Sie zu unterstützen und mögliche Fragen zu 
beantworten. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl7_KxwbjhAhVM0aYKHR55DbAQFjABegQIAhAC&url=http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5793_en.pdf&usg=AOvVaw1yV0gQkS1K-OS74zaVJqhJ
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Customer Journey
Kontoinformationsdienste

Diese Grafik dient der Darstellung einer Anfrage zur Erbringung von Kontoinformationsdiensten. 
Bitte beachten Sie: Die Kundenerfahrung und die verwendeten Formulierungen können je nach Drittanbieter und erbrachter Dienstleistung von der 
Darstellung abweichen.

5. Auf der 
Drittanbieteroberfläche nimmt 

der Kunde die angebotenen 
Dienstleistungen auf Grundlage 
der abgerufenen Kontodaten in 

Anspruch.

Ihr Drittanbieter
Ich nehme die 
Dienstleistungen des 
Drittanbieters auf 
Grundlage meiner 
Bankkontoinformationen 
in Anspruch.

4. Auf der Oberfläche von Julius 
Bär identifiziert sich der Kunde 

über die sichere 
Authentifizierungsseite.

Ihre Bank
Ich authentifiziere mich 
selbst gegenüber BJBE:

ID
Passwort
Token

AblehnenZustimmen

1. Über die 
Drittanbieteroberfläche möchte 
der Kunde auf sein Konto/seine 

Konten zugreifen.

Ihr Drittanbieter
Ich möchte die 
Dienstleistungen des 
Drittanbieters in Anspruch 
nehmen und hierzu meine 
von BJBE stammenden 
Zahlungskontoinformatio
nen nutzen!

AblehnenZustimmen

3. Auf der 
Drittanbieteroberfläche erteilt 
der Kunde die Genehmigung 

zum Zugriff auf die Daten des 
Zahlungskontos/der 

Zahlungskonten.

Ihr Drittanbieter
Ich erteile dem 
Drittanbieter die 
Genehmigung, auf 
folgende Daten 
zuzugreifen:
• Kontodetails
• Saldo/Salden
• Historie der 

Zahlungstransaktionen

AblehnenZustimmen

Ihr Drittanbieter
Ich möchte mein 
Zahlungskonto aus 
folgender Liste auswählen:
 BJBE
 POST
 Raiffeisenbank

Zustimmen

2. Auf der 
Drittanbieteroberfläche wählt 
der Kunde seine Bank aus der 

Liste aus.

Ablehnen





WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE 

5

Diese Publikation wird von Bank Julius Baer Europe S.A. verteilt, eine 
gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete 
Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in 25, Rue Edward 
Steichen, L-2540 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger 
Handelsregister (RCSL) unter der Nummer B 8495, welche von der 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, Route 
d’Arlon, L-1150 Luxemburg zugelassen ist und reguliert wird. Diese 
Publikation wurde nicht von der CSSF zugelassen oder überprüft und es 
wird nicht beabsichtigt, sie bei der CSSF einzureichen.

© Bank Julius Baer Europe S.A., 2019
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